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Begründung des Bebauungsplans 

 
 
1. Anlass für ein Bebauungsplanverfahren nach § 13 a BauGB 

 

Als Grundlage für eine geordnete städtebauliche und verkehrliche Entwicklung 

am nördlichen Ortsrand von Rimpar soll auf einer im Flächennutzungsplan aus-

gewiesenen kleinen Grünfläche ein Kreisverkehrsplatz gebaut werden. Über 

diesen Kreisverkehr soll der zusätzliche Verkehr zu dem geplanten Wohngebiet 

Sonnenweg - Lohenweinberg über die Straße Am Holzweg und zu dem geplan-

ten Gewerbegebiet Lehmgrube über die Burggrumbacher Straße abfließen. 

 

Nach Art. 36 (3) Nr. 2 BayStrWG entfällt die Notwendigkeit einer Planfeststel-

lung für wesentliche Änderungen an einer Staatsstraße, wenn und soweit für 

das von der Baumaßnahme berührte Gebiet ein Bebauungsplan im Sinne des 

Bundesbaugesetzes besteht. 

 

Nach Art. 36 (2) BayStrWG ist eine Planfeststellung für Kreisstraßen nur durch-

zuführen, wenn es sich um Straßen besonderer Bedeutung handelt. 

 

Der Markt Rimpar betrachtet es jedoch nach § 1 BauGB als Aufgabe der Bau-

leitplanung und stellt für die Maßnahme einen Bebauungsplan nach § 13 a 

BauGB auf. 

 

Die Voraussetzungen für die Aufstellung des Bebauungsplans nach § 13 a 

BauGB sind erfüllt. 

 

Für das geplante Vorhaben entfällt die Notwendigkeit einer Umweltverträglich-

keitsprüfung nach § 3 UVPG (Anlage 3). 

 

Der vorliegende Bebauungsplan hat eine Fläche von 0,53 ha. 

 

Die Technische Beilage, die Grünordnungsplanung sowie der grünordnerische 

Maßnahmenplan sind Bestandteile des Bebauungsplanes. 
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2. Verfahrensablauf 

 

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.01.2015 den Bebauungs-

plan und die Entwurfsbegründung gebilligt und beschlossen.  

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom Januar 2015 lag in der 

Zeit vom 02.02.2015 bis 16.03.2015 öffentlich aus. 

 

Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Privatpersonen 

sind im Februar und März 2015 eingegangen. 

Im Zuge der Bearbeitung und Beantwortung der Stellungnahmen im April und 

Mai 2015 wurde seitens der Mainfrankennetze Würzburg mitgeteilt, dass die 

bestehende Trafo-Station rückgebaut und an anderer Stelle neu errichtet wird. 

Damit war für die vorangegangene Planung der ortsauswärts liegenden Halte-

stelle der Zwangspunkt weggefallen.   

 

Der Marktgemeinderat hat deshalb in seiner Sitzung vom 25.06.2015 beschlos-

sen, die bisher geplanten Haltestellen und die Straßenführung im Bereich der 

Austraße zu optimieren.  

 

Der Bebauungsplan wurde deshalb im Bereich der ehemaligen Trafo-Station 

überarbeitet. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 13.07.2015 liegt  

in der Zeit vom 20.07.2015 bis 20.08.2015 erneut öffentlich aus.  

 

 

3. Anlass und Ziel der Planung 

 

Hierzu Erläuterungen in der Technischen Beilage und Grünordnung zum  

Bebauungsplan. 
 

 

Aufgestellt  

Würzburg, 13.07.2015   Rimpar, 13.07.2015 

 

 

Ing. GmbH Georg Maier   Burkard Losert, 1. Bürgermeister 
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